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Zuschussantrag des RSV für das 13. Löwen- Cup- 
Schwimmen 
 
Zielsetzung:  
Einhaltung des finanziellen Rahmens des Haushaltsjahres 2014 
 
 
 
 
 Beschlussvorschlag:  
Der ASJS beschließt, den Antrag des Ratzeburger Sportvereins auf Gewährung 
eines Zuschusses zur Durchführung des 13. Löwen-Cup-Schwimmens abzulehnen, 
da Haushaltsmittel nicht zur Verfügung gestellt werden können.  
   
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 08.01.2014 
Bürgermeister Voß am 09.01.2014 
 

 
Sachverhalt:  
 
Mit Datum vom 26.09.2013 beantragt der RSV die Gewährung eines Zuschusses in 
Höhe von 433,00 € zur Durchführung des 13. Löwen-Cup-Schwimmens im 
Haushaltsjahr 2014. 
Für die Durchführung der o. a. Sportveranstaltung stellt der RSV an den Kreis 
Herzogtum Lauenburg einen Zuschussantrag in gleicher Höhe wie an die Stadt 
Ratzeburg. 
Der RSV wird eine Eigenleistung in Höhe von 1.134,00 € aufbringen. Die 
förderungsfähigen Kosten belaufen sich lt. Aufstellung des RSV auf 2.000,00 €. 
Gemäß Richtlinien der Stadt Ratzeburg für die Gewährung von Zuschüssen zur 
Durchführung von Sportveranstaltungen sind die Voranmeldungen der 
Zuschussbedarfe spätestens bis zum 01.09. eines Haushaltsjahres für das Folgejahr 
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vorzunehmen. Verspätet eingegangene Anträge werden grundsätzlich nicht 
berücksichtigt. In Anbetracht dessen, dass darüber hinaus die Haushaltsberatungen 
bereits abgeschlossen sind, die Haushaltslage der Stadt Ratzeburg sehr angespannt 
ist und dass jede freiwillige Leistung die Minderung der Fehlbedarfszuweisung nach 
sich zieht, schlägt die Verwaltung vor, den Zuschussantrag abzulehnen.  
  
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
-Keine-  
 
 
Anlagenverzeichnis:  
-Entfällt- 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
Herr Rickert 
 
 


